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Text 

Besondere Universitätsreife 

§ 65. (1) Zusätzlich zur allgemeinen Universitätsreife ist die Erfüllung der studienspezifischen 
Zulassungsvoraussetzungen einschließlich des Rechts zur unmittelbaren Zulassung zum Studium 
nachzuweisen, die im Ausstellungsstaat der Urkunde, mit der die allgemeine Universitätsreife 
nachgewiesen wird, bestehen. Der Nachweis eines Studienplatzes ist nicht zu fordern. 

(2) Für die in Österreich ausgestellten Reifezeugnisse handelt es sich um jene Zusatzprüfungen zur 
Reifeprüfung, deren Ablegung auf Grund der UBVO 1998 vor der Zulassung zum Studium 
vorgeschrieben ist. 

(3) Ist das in Österreich angestrebte Studium im Ausstellungsstaat der Urkunde nicht eingerichtet, 
sind die studienspezifischen Zulassungsvoraussetzungen in Bezug auf ein im Ausstellungsstaat der 
Urkunde eingerichtetes, mit dem in Österreich angestrebten Studium fachlich am nächsten verwandtes 
Studium zu erfüllen. 

(4) Die Bundesministerin oder der Bundesminister ist berechtigt, durch Verordnung 
Personengruppen festzulegen, deren Reifezeugnis auf Grund deren besonderer persönlicher 
Nahebeziehungen zu Österreich oder deren Tätigkeit im Auftrag der Republik Österreich für die 
Ermittlung des Vorliegens der besonderen Universitätsreife als in Österreich ausgestellt gilt. 

(5) Abs. 1 und 3 sind auf Bewerberinnen und Bewerber mit der Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaats der EU nicht anzuwenden. 
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